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Anerkennungsverfahren Berufsfeldpraktikum Sachunterricht 

 

März 2025 

 

 

Die folgende Aufstellung dient der Entscheidungshilfe, welche Tätigkeiten im Sinne 

des BFP im Lernbereich III (Sachunterricht) anerkannt werden. 
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Das Berufsfeldpraktikum muss an außerschulischen Einrichtungen / Organisationen 
abgeleistet werden, in der ein didaktisches Angebot vorliegt bzw. in der die Prakti-
kant*innen didaktische Elemente eigenständig anbieten, die enge Bezüge zum Sach-
lernen, d.h. zu sachbezogenen Inhalten, aufweisen. Maßgeblich sind hier die Inhalte 
des Perspektivrahmens Sachunterricht.  
Beispiele sind u.a. Zooschulen und Museen. Das Alter der Zielgruppe wird nicht weiter 
eingeschränkt (z.B. Kita-Gruppen, Auszubildende, Senioren). Es ist legitim, nur eine 
Altersgruppe (beispielsweise eine Klassenstufe der Grundschule) abzudecken. 
Rein pädagogische, erziehende Aufgaben und Tätigkeitsfelder können nicht für das 
BFP im Sachunterricht anerkannt werden. 
 
Für die Anerkennung ist ein Antrag beim Prüfungsamt mit den entsprechenden Nach-
weisen (s. Hinweise) erforderlich. 
 
Vor diesem Hintergrund und den bislang vorliegenden Anträgen, kann, durch den Prü-
fungsausschuss in 11/2024 abgestimmt und empfohlen, wie folgt verfahren werden: 

 
Art der praktischen 
Erfahrung 

Praktikumsanerkennung Anerken-
nung Be-
gleitveran-
staltung 

Hinweise Der sachbezogene Anteil darf 75% des übli-
chen BFP-Umfangs nicht unterschreiten (d.h. 
mind. 60 Std, max. 20 Std. rein pädagogische, 
erzieherische oder „fachfremde“ Arbeit). Der 
Nachweis erfolgt über eine Bescheinigung der 
Institution oder über einen von der Institution 
signierten Selbstbericht. Der Nachweis muss 
ausreichenden Bezug zum Sachlernen enthal-
ten. 
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z.B. Reitlehr-
kraft  
z.B. Behinder-
tensport-
gruppe 

ja, wenn verdeutlicht wird, dass die*der Stu-
dierende ihrer Zielgruppe neben der physiolo-
gischen Komponente auch sachbezogene 
Kompetenzen in ausreichendem Umfang (s. 
Hinweise) angeboten hat (z.B. Kenntnisse 
über Tierhaltung / -pflege, über gesunde Le-
bensführung, Umgang mit Krankheiten etc.) 
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z.B. Pfadfinder 
z.B. konfessio-
nelle Gruppen-
leitung  
z.B. Leitung 
Ferienlager 

ja, wenn verdeutlicht wird, dass die*der Stu-
dierende ihrer Zielgruppe neben der (bspw.) 
religiösen Komponente auch sachbezogene 
Kompetenzen in ausreichendem Umfang an-
geboten hat (z.B. Kenntnisse über verschie-
dene Kulturen, Bräuche, historisches / politi-
sches Hintergrundwissen, Naturraumerkun-
den, alternative Versorgungsmöglichkeiten,…) 
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 z.B. als Zoo-
lotse, Muse-
umspäda-
gog*in, … 

ja 
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z.B. Helfer*in 
in Schulen / 
Wohnheimen 
Ganztagsbe-
treuungen 

Nein bei ausschließlich pädagogischen, erzie-
henden Aufgaben 

Ja, wenn im Rahmen der Tätigkeit besondere 
Angebote mit Sachbezug in entsprechendem 
zeitlichem Umfang nachgewiesen werden (z.B. 
Natur-/Nahraumerkundungen, Experimentier-
angebote, Berufserkundungen, …) 
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 z.B. Hausauf-
gaben-/Nach-
hilfe 
z.B. AG-Lei-
tung 

Nein bei ausschließlich pädagogischen, erzie-
henden Aufgaben oder Hausaufgabenbetreu-
ung 

Ja, wenn im Rahmen der Tätigkeit außerun-
terrichtliche AGs mit Sachbezug in entspre-
chendem zeitlichem Umfang nachgewiesen 
werden 
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z.B. Hausauf-
gabenhilfe 
 
z.B. Bildungs-
projekte 

Nein bei ausschließlich pädagogischen, erzie-
henden Aufgaben oder Hausaufgabenbetreu-
ung 

Ja, wenn im Rahmen der Tätigkeit außerun-
terrichtliche Projekte mit Sachbezug in ent-
sprechendem zeitlichem Umfang nachgewie-
sen werden 
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 Nein bei ausschließlich pädagogischen, erzie-
henden Aufgaben 

Ja, wenn im Rahmen der Tätigkeit besondere 
Angebote mit Sachbezug in entsprechendem 
zeitlichem Umfang (s. Hinweis oben) nachge-
wiesen werden (z.B. Natur-/Nahraumerkun-
dungen, Experimentierangebote, Berufserkun-
dungen, …) 
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 Nein 

Ja, wenn im Rahmen der Tätigkeit außerun-
terrichtliche AGs mit Sachbezug in entspre-
chendem zeitlichem Umfang nachgewiesen 
werden 
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z.B. Heilerzie-
hungspflege 
z.B. Erzie-
her*in  

Ja, bei Abschluss in Berufen mit pädagogi-
schem Bezug und entsprechenden Belegen in 
den Ausbildungscurricula, dass Angebote zu 
sachbezogenem Lernen durch den*die Studie-
rende*n angeboten wurden 
 
 

z.B. Medien-
technik 

Ja, bei Abschluss in Berufen ohne pädagogi-
schen Bezug und wenn selber Azubis beglei-
tet wurden oder andere sachbezogene Bil-
dungsangebote nachgewiesen werden können  

 


